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UMSTELLUNGEN VON MEHRWEG- AUF 
EINWEGINSTRUMENTEN IM GANGE
Einige Spitäler und Kliniken sind am Evaluieren, 
ob sie von Mehrweg- auf Einweg-Chirurgieinst-
rumente umstellen sollen. Dies wegen aufwän-
digen Nachweiserbringungsprozessen aufgrund 
von Akkreditierungen, aber auch aus Kosten-
gründen. 

EINWEGINSTRUMENTE WERDEN ALS 
RECYCLIERBAR VERKAUFT
Es gibt Lieferanten, die zwar zusichern, dass sie Ein-
weginstrumente dem Recycling zuführen können. 
Ein vollständiges Recycling ist in der Schweiz aber 
aus nachfolgenden Gründen heute nicht mög-
lich.

MATERIAL AUS HOCHWERTIGEM STAHL, 
HIERFÜR GIBT ES ABER KEINE SCHMELZ-
HÜTTEN IN DER SCHWEIZ
Das Material, aus welchem die Einweginstru-
mente gefertigt sind, ist hochwertiger Stahl. 
Ansonsten könnten sie die Ansprüche an Chir-
urgieinstrumente nicht erfüllen. Für solch hoch-
wertige Stahllegierungen gibt es in der Schweiz 
keine Schmelzwerke mehr. Sämtliche rostfreien 
Stahllegierungen, die einen sehr hohen Schmelz-
punkt besitzen, werden heute ins benachbarte 
Ausland exportiert.

KEINE VERMISCHUNG VON UNTERSCHIED-
LICHEN LEGIERUNGEN FÜR DAS RECYC-
LING ERLAUBT
Für die Einschmelzung wollen die Schmelzhüt-
ten sicher sein, dass keine Fremdmetalle ein-
geschleust werden. Da für die Herstellung von 
Einweg-Chirurgieinstrumenten unterschiedliche 
Chromstahllegierungen verwendet werden, wäre 
es ein sehr grosser Aufwand, diese in den Spitä-
lern und Kliniken für die Entsorgung nach ihrer 
Legierung zu sortieren.

BENUTZTE EINWEGINSTRUMENTE GELTEN 
IN DER SCHWEIZ ALS KONTAMINATIONS-
GEFÄHRLICHE ODER INFEKTIÖSE SOWIE 
ALS VERLETZUNGSGEFÄHRLICHE SONDER-
ABFÄLLE
Benutzte Chirurgieinstrumente gelten in der 
Schweiz gleich doppelt als Sonderabfall. Einer-
seits werden sie als infektiös oder zumindest als 
kontaminationsgefährlich eingestuft, da sie mit 
potentiell infektiösem Patientenmaterial konta-
miniert sind. Andererseits gelten sie auch als ver-
letzungsgefährlicher medizinischer Sonderabfall. 
Als verletzungsgefährlicher Sonderabfall bleiben 
sie laut Gesetz selbst dann eingestuft, wenn die 
Instrumente vor der Entsorgung desinfi ziert bzw. 
sterilisiert würden.

ENTSORGER MUSS EINE SONDERABFAL-
LEMPFÄNGERBEWILLIGUNG BESITZEN, 
EXPORT IST AUFWÄNDIG
Um Sonderabfälle annehmen, d.h. nicht lediglich 
transportieren zu dürfen, benötigt der Entsorger 
eine Sonderabfallempfängerbewilligung, wel-
che der Standortkanton den Entsorgern erteilt. 
Der Export von Sonderabfällen ist auf Bundes-
ebene bewilligungspfl ichtig. Das Exportgesuch, 
die sog. Notifi zierung, ist dem Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) einzureichen. Eine Bewilligung 
wird nur erteilt, wenn die ausländische Entsor-
gungsanlage im Besitz einer Bewilligung zur Ent-
gegennahme des Sonderabfalls ist und mindes-
tens den in der Schweiz geforderten Stand der 
Technik erfüllt. Zudem müssen die Erklärung zur 
Annahme des exportierten Abfalls und die Bewil-
ligungen zum Transport durch die betroffenen 
(Bundes-)Länder vorliegen.
Ein Export von Sonderabfällen ins Ausland 
bedeutet somit ein Aufgleisen eines langwierigen 
und komplexen Prozesses, bei dem man Abkom-
men treffen und Bewilligungen beim Kanton, 
Bund und Exportland einholen muss. 

TRANSPORT ERST AB GROSSEN MENGEN 
SINNVOLL
Um diese aufwändige Organisation eines Recy-
clingweges anzugehen, müsste man vorgängig 
sicherstellen, dass sich dies aufgrund der Menge 
tatsächlich lohnt. Berücksichtigt man, dass unter-
schiedliche Legierungen zu trennen sind, würde 
es einige Zeit dauern, eine genügende Menge 
pro Sorte zu erhalten, um einen Transport ins 
Ausland veranlassen zu können. In einem einzel-
nen Spital würden kaum solche Mengen innert 
nützlicher Frist zustande kommen. Wahrschein-
lich wäre eine gemeinsame Lösung mit anderen 
Spitälern und Kliniken notwendig.

GEMEINSAME LÖSUNG MIT ANDEREN SPI-
TÄLERN UND KLINIKEN ANSTREBEN ?
Die Ökologiekommission VZK / H+ hat diskutiert, 
ob sie ein solches Recycling gemeinsam angehen 
will. Aufgrund der geschilderten Erwägungen 
und den heutigen Mengen an Einweginstrumen-
ten hat sie dieses Vorhaben aber zumindest vor-
läufi g eingestellt. 

FAZIT UND KORREKTE ENTSORGUNG
Einweginstrumente können in der Schweiz nicht 
recycliert werden. Die Ökologiekommission 
VZK / H+ schätzt den Aufwand für die Recyclie-
rung im Ausland aufgrund der vorstehenden Aus-
führungen als sehr hoch ein. Aus ökologischer 
Sicht ist zur Zeit der Einsatz von Mehrweginstru-
menten vorzuziehen. 
Um Einweginstrumente heute korrekt zu entsor-
gen, geben Spitäler und Kliniken diese an den 
Entsorger mit der Empfängerbewilligung für ver-
letzungsgefährlichen (Abfallcode 18 01 01) oder 
infektiösen Sonderabfall (Abfallcode 18 01 03) 
ab.
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Merkblatt Entsorgung Einweginstrumente

Die Ökologiekommission VZK / H+ hat sich mit den ökologischen Aspekten von Ein- oder Mehrweginstrumenten auseinander gesetzt und die wich-
tigsten Punkte in einem Merkblatt festgehalten.

ÖKOLOGIEKONZEPT : MUSTERTABELLE ZUR ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN AUS DEM GESUNDHEITSWESEN 
Die Ökologiekommission hat als Vorlage für Spitäler und Pflegeheime ein Ökologiekonzept in Form einer « Mustertabelle zur Entsorgung von Abfäl-
len aus dem Gesundheitswesen » ausgearbeitet. Dieses praxiserprobte Konzept ergänzt das Handbuch « Ökologie und Entsorgung ». 
In diesem Konzept sind nicht nur die im Handbuch behandelten medizinischen Abfälle aufgeführt, sondern auch Abfälle, die in den Betrieben zum 
Recycling gesammelt werden sollten, das heisst Papier / Karton, PET, Grünabfälle, Aluminium, Weissblech und Glas. 
Das Konzept zeigt in kompakter Form den korrekten und sicheren Umgang mit im Gesundheitswesen anfallenden Abfällen. Es lässt zudem auch 
Raum für eigene betriebsspezifische Angaben. H+ stellt den Mitgliedern auf Anfrage gerne ein individuell anpassbares Konzept im Word-Format zu. 
Sie können darin individuell die betriebsspezifischen Daten wie interne Sammelstelle, Raumnummer, Zuständigkeit für den internen Transportdienst 
direkt am PC in das Formular eintragen. Die Ökologiekommission empfiehlt, dieses Konzept betriebsintern an geeigneter Stelle allen Mitarbeitenden 
zugänglich zu machen.  |


